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Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) ist eine bedeutende
Neuerung im deutschen Recht, die ab Anfang dieses Jahres für
Großunternehmen verpflichtend ist. Unternehmen sind nun gefordert, die
Einhaltung von Menschenrechtsstandards und Umweltschutzmaßnahmen
entlang der gesamten Lieferkette sicherzustellen.

Doch inwieweit sind auch kommunale Unternehmen von dieser neuen
Regelung betroffen? In welchem Umfang müssen sie ihre Lieferketten
analysieren und sich den neuen Anforderungen anpassen?

Unsere Kanzlei WIRTSCHAFTSRAT Recht ■ ist auf diese Fragen bestens
vorbereitet und bietet Ihnen Lösungsimpulse sowie Insights zu den
Auswirkungen des LkSG auf kommunale Unternehmen.

LkSG

Einführung
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▪ Bei Missachtung des Gesetzes:
• Bußgelder bis zu 8 Mio. EUR oder 2% des Umsatzes
• Ausschluss aus Vergabe öffentlicher Aufträge

LkSG | 01 Einführender Überblick

Kernelemente des LkSG

Menschenrechtliche Sorgfaltspflichten 

Umweltrisiken in Lieferkette

Gesundheitsrisiken in Lieferkette

LkSG

Quelle: Haufe (2022), Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz tritt am 1.1.2023 in Kraft! | Stand: 27.12.2022
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▪ Wertewandel spürbar → Industrie selektiert Geschäftspartner anhand
Einhaltung der Vorgaben des LkSG
➢ Kleine & mittlere kommunale Unternehmen setzten bereits heute

LkSG vorzeitig um

LkSG | 01 Einführender Überblick

Wer ist von der Einhaltung des Gesetzes betroffen?

Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern 
(ca. 600 betroffen)

Ab 1.1.2023

Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern 
(ca. 2.900 betroffen)

Ab 1.1.2024

Quelle: ZfK (2023), Lieferkettengesetz: Wie Stadtwerke bei der Umsetzung auch beim Kunden punkten | Stand: 05.05.2023
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▪ Erweiterung der bestehenden Berichtspflichten, um:

1) Einführung Grundsatzerklärung unternehmerischer Menschenrechts-
strategie

2) Implementierung von Präventionsmaßnahmen

3) Verpflichtung zu einem angemessenen sowie zumutbaren
Risikomanagement & Durchführung einer Risikoanalyse

4) Bereitstellung eines Beschwerdeverfahren & Benennung eines
Menschenrechtsbeauftragten

5) Bei festgestellten Verstößen → Abhilfemaßnahmen

6) Zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten → Dokumentations- &
Berichtspflichten

LkSG | 01 Einführender Überblick

Einzuhaltende Sorgfaltspflichten durch Unternehmen 

Quelle: Haufe (2022), Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz tritt am 1.1.2023 in Kraft! | Stand: 27.12.2022
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▪ Sorgfaltspflichten nach § 3 Abs. 1 LkSG → Due-Diligence
(Verfahrenspflicht):
• Unternehmen verpflichtet zur Durchführung konkreter Maßnahmen,

nicht zur Garantie eines Erfolges

▪ Maßnahmen im Rahmen des Machbaren & Angemessenen durchführen
(vgl. Risikoanalyse)

▪ Umfang der Maßnahmen abhängig von verschiedenen Faktoren
→ geregelt in § 3 Abs. 2 LkSG

▪ Sorgfaltspflichten erfüllt, auch wenn Lieferkette nicht vollständig
nachverfolgbar oder bestimmte Maßnahmen nicht umsetzbar (rechtlich
oder faktisch unmöglich)

LkSG | 01 Einführender Überblick

Was von den Unternehmen erwartet wird

Quelle: Haufe (2022), Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz tritt am 1.1.2023 in Kraft! | Stand: 27.12.2022
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▪ Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD)
• = Richtlinie über unternehmerische Sorgfaltspflicht im Bereich

Nachhaltigkeit
• Trilog in Brüssel → Zustimmung von Parlament & Rat erforderlich

▪ Umsetzung in nationales Recht bis 2025 möglich
▪ Geplante Staffelung der Umsetzung:

1. Unternehmen ab 500 Beschäftigten
2. Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden aus Risikobranchen

(z.B. Öl, Gas, Kohle)
➢ Stadtwerke mittelbar betroffen, die Rohstoffe einkaufen

▪ 500-Mitarbeitende-Grenze sicher, 250er-Grenze möglicherweise noch
verhandelbar

▪ Weitere Diskussion: Energieversorgung = Risikobranche?
• Versorger ab 250 Beschäftigten wären von EU-Richtlinie betroffen

LkSG | 01 Einführender Überblick

CSDD - Bevorstehende Verschärfung des Gesetzes durch EU

Quelle: ZfK (2023), Lieferkettengesetz: Wie Stadtwerke bei der Umsetzung auch beim Kunden punkten | Stand: 05.05.2023
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▪ Industriekunden verlangen bereits heute folgende Nachweise von
Energielieferanten:
• Nachhaltigkeits-Rating (i.d.R. CDP oder Ecovadis)
• Umweltzertifizierungen

➢ Diese Nachweise verpflichtet auch kleine & mittlere kommunale
Unternehmen Auskünfte über die Lieferkette zu geben

LkSG | 02 Auswirkungen auf kommunale Unternehmen

Angesprochener Wertewandel

Quelle: ZfK (2023), Lieferkettengesetz: Wie Stadtwerke bei der Umsetzung auch beim Kunden punkten | Stand: 05.05.2023
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1) Evaluierung & Bekämpfung bestehender Risiken der Verletzung von
Menschenrechten
➢ Analyse der eigenen Zulieferer (praktische Beispiele):

• Einkauf Kohle & Gas
• Erwerb von Solar- oder Windkrafttechnik außerhalb Europas
• Infrastrukturprojekte → Einsatz von Subunternehmern

2) Schaffung von Transparenz
• Offene Zusammenarbeit mit BAFA
• Bereitstellung einer Beschwerdestelle

3) Bei Verdacht oder Verletzung gegen Anforderungen des LkSG
→ eigenständiges & professionelles Handeln durch kommunales
Unternehmen

LkSG | 02 Auswirkungen auf kommunale Unternehmen

Pflichten kommunaler Unternehmen

Quelle: ZfK (2023), Lieferkettengesetz: Wie Stadtwerke bei der Umsetzung auch beim Kunden punkten | Stand: 05.05.2023
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▪ Herausforderungen:
• Bestehende Lieferverträge (meist langfristig)
• Ressourcenknappheit & Mangel an Baukräften → begrenztes

Angebot am Markt

▪ Einkauf = am stärksten betroffene Abteilung
• Neben Qualität, Zuverlässigkeit der Zulieferer & Preis, weitere

zentrale Kriterien zu beachten → LkSG-Katalog zu Risiken &
Risikoländer

➢ Entsprechende Schulungsmaßnahmen nötig

LkSG | 02 Auswirkungen auf kommunale Unternehmen

Herausforderungen

Quelle: ZfK (2023), Lieferkettengesetz: Wie Stadtwerke bei der Umsetzung auch beim Kunden punkten | Stand: 05.05.2023
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Ausweitung der bestehenden Compliance-Struktur um Aspekte der
Nachhaltigkeit & Menschenrechte in der Lieferkette

Durchführung Risikoprüfung für gesamten Geschäftsumfang des
Unternehmens (einschl. Tochtergesellschaften) & aller direkten Zulieferer
→ Risiko potenzieller Menschenrechtsverletzungen (basierend auf länder- &
branchenspezifischen Kriterien)

Präventionsmaßnahmen formulieren & bei Bedarf selbstständig &
professionell umsetzen

LkSG | 03 Handlungsempfehlungen & unsere Expertise

Umsetzungsschritte

I.

II.

III.

Quelle: Haufe (2022), Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz tritt am 1.1.2023 in Kraft! | Stand: 27.12.2022
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▪ Anpassung der vertraglichen Vereinbarungen mit den Lieferanten
• Einhaltung von Menschenrechten, Arbeitnehmerinteressen &

Umweltstandards
• Regelungen zu vertraglichen Sanktionen → Kündigungsrechte,

Freistellungsansprüche & Schadenersatzforderungen
• Verpflichtung des Lieferanten, diese Compliance-Anforderungen

auch in der nachgelagerten Lieferkette zu gewährleisten

▪ Bewertungen der aktuellen & zukünftigen Lieferanten hinsichtlich ihrer
Fähigkeiten, Sorgfaltspflichten zu erfüllen

▪ Ausarbeitung eines Lieferantenverhaltenskodex, in dem das
Unternehmen seine Erwartungen an die Zusammenarbeit mit dem
Lieferanten verbindlich festlegt

LkSG | 03 Handlungsempfehlungen & unsere Expertise

Maßnahmen zur Prävention (I)III.

Quelle: Haufe (2022), Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz tritt am 1.1.2023 in Kraft! | Stand: 27.12.2022
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▪ Implementierung von:
• Kontrollbefugnissen
• Durchführung regelmäßiger, risikobasierter Kontrollmaßnahmen

▪ Anforderung von Nachweisen des Lieferanten über durchgeführte
Schulungen

▪ Zertifizierungen (z.B. ISO 37301 - Compliance Management) können als
Nachweis in der Lieferkette dienen

LkSG | 03 Handlungsempfehlungen & unsere Expertise

Maßnahmen zur Prävention (II)III.

Quelle: Haufe (2022), Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz tritt am 1.1.2023 in Kraft! | Stand: 27.12.2022
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Die Kanzlei WIRTSCHAFTSRAT Recht ■ bietet umfassende rechtliche sowie
strategische Expertise im Bereich des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
(LkSG) und unterstützt kommunale Betriebe bei der erfolgreichen
Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.

Unsere erfahrenen Anwälte und Experten sind mit den rechtlichen
Herausforderungen sowie Bestimmungen des LkSG vertraut und bieten
individuelle Lösungen für kommunale Unternehmen an. Wir erarbeiten
maßgeschneiderte Strategien, die nicht nur den gesetzlichen Anforderungen
gerecht werden, sondern auch zur Optimierung der Lieferketten und zur
Stärkung der Nachhaltigkeit beitragen.

Mit unserer Expertise stehen wir Ihnen zur Seite, um die neuen
Anforderungen zu erfüllen, Risiken zu minimieren und nachhaltige
Lieferketten zu gewährleisten. Setzen Sie auf die Kompetenz von
WIRTSCHAFTSRAT Recht ■, um Ihr kommunales Unternehmen nachhaltig
und zukunftsorientiert auszurichten.

LkSG | 03 Handlungsempfehlungen & unsere Expertise

Warum WIRTSCHAFTSRAT Recht ■?
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Kontaktieren Sie uns

www.wr-recht.de

info@wr-recht.de

Tel.: 040 / 350036-0

Standort Hamburg

Bleichenbrücke 11

20354 Hamburg
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